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 Veröffentlicht am 09.11.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §30 Abs1;

Rechtssatz

Wird beim Erwerb einer Eigentumswohnung vorerst nur ein Vorvertrag über den späteren Abschluß eines

Wohnungseigentumsvertrages abgeschlossen, lößt der Abschluß dieses Vorvertrages den Lauf der Spekulationsfrist

aus, da der Vorvertrag das Verp7ichtungsgeschäft darstellt, das den Erwerb des wirtschaftlichen Eigentums des

Wohnungswerbers begründet.
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